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Rückzahlung von Ausbildungskosten 

-  News vom 21.09.2009 -  

Das Bundesarbeitsgericht hat erneut bestätigt, dass Rückzahlungsklauseln, die 

Arbeitnehmer zur Rückzahlung von Ausbildungskosten verpflichten, einer In-

haltskontrolle nach § 307 Abs. 1 S 1 BGB unterliegen. Eine unangemessene Be-

nachteiligung der Arbeitnehmer ist nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts 

jedenfalls dann anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer unangemessen lange an 

das Arbeitsverhältnis gebunden wird. Dies gilt auch dann, wenn die Vereinba-

rung erst nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme getroffen wurde. 

(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15.09.2009, AZ: 3 AZR 173/08)  

 

Sachverhalt: 

Dem entschiedenen Fall lag eine Klage einer Apothekenhelferin zugrunde, deren 

früherer Arbeitgeber nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses aufgrund 

einer Vereinbarung die Kosten einer Fortbildung zur „Fachberaterin Dermokos-

metik“ vom vereinbarten Arbeitsentgelt in Abzug gebracht hatte. Die Vereinba-

rung war nach Abschluss der Schulungsmaßnahme, und nachdem der Arbeitge-

ber die Teilnahme an der für seinen Betrieb nützlichen Maßnahme nicht vergütet 

hatte, geschlossen worden.  

 

Entscheidung: 

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die zwischen den Parteien ge-

troffene Regelung über die Rückzahlung der Ausbildungskosten hielt einer Klau-

selprüfung nicht standhält.  
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Klauseln, nach denen der Arbeitnehmer zur Rückzahlung von Aus- und Fortbildungskosten verpflichtet ist, 

unterliegen regelmäßig der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB.  

Voraussetzung für eine Rückzahlungsklausel ist, dass die Ausbildung von geldwertem Vorteil für den Arbeitneh-

mer ist und dieser nicht unangemessen lange an das Arbeitsverhältnis gebunden wird. Ist eine zu lange Bin-

dungsdauer vereinbart, führt dies grundsätzlich zur Unwirksamkeit der Rückzahlungsklausel insgesamt; ein 

Rückzahlungsanspruch besteht nicht.  

Das Bundesarbeitsgericht hat nunmehr klargestellt, dass die Rückzahlungsvereinbarungen auch dann einer In-

haltskontrolle nach den allgemeinen Grundsätzen zu unterziehen sind, wenn die Vereinbarung erst nach Ab-

schluss der Fortbildungsmaßnahme getroffen wurde. Ist der Arbeitgeber zur Fortzahlung des Arbeitsentgelts 

während der Schulungsmaßnahme verpflichtet, verweigert er aber die Zahlung trotz eindeutiger Rechtslage und 

kommt daraufhin eine Vereinbarung zustande, nach der der Arbeitgeber die Teilnahme an der Maßnahme zu 

vergüten und der Arbeitnehmer unter bestimmten Umständen die Kosten zu erstatten hat, so ist diese Vereinba-

rung an den allgemeinen Grundsätzen zu messen. Im entschiedenen Fall war die Vereinbarung im Ergebnis un-

wirksam. 

Jörn Franz 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


